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TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Geltungsbereich

1.1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst vollständig oder teilweise die Flurstücke 666, 763, 762, 27, 29, 35, 36, 37, 40, 41,

42, 43, 44 und 45 der Flur 2 der Gemarkung Laasow.

1.2 Art der baulichen Nutzung

1.2.1 Die Art der baulichen Nutzung wird für die einzelnen Baugebiete wie folgt festgesetzt:

SO 1-1 §11 (2) BauNVO Wassersport/ Tauchen/ Gastronomie und Beherbergung (einschließlich eine Steganlage und

schwimmende Häuser)

Zulässig sind maximal 4 Wohneinheiten (WE) Beherbergung.

SO 1-2    § 11 (2) BauNVO   Wassersport/ Tauchen - künstliches Tauch- und Übungsriff unter und über der Wasseroberfläche

SO 1-3 § 11 (2) BauNVO Wassersport/ Tauchen - Öffentliche Badestelle

SO 2 § 11 (2) BauNVO Beherbergung, Gastronomie und Freizeitanlagen (Steganlagen und schwimmende Häuser)

Zulässig sind maximal 2 Steganlagen mit insgesamt bis zu 16 schwimmenden Häusern.

Zulässig sind maximal 16 Wohneinheiten (WE) Beherbergung.

Die Nutzung einer Steganlage als „Seebrücke“ mit Aussichtsplattform am seeseitigen Steg-Ende ist

zulässig.

SO 3 § 11 (2) BauNVO Öffentliche Badestelle

SO 4 § 11 (2) BauNVO Gastronomie, Wassersport und Freizeitanlagen

SO 5 § 10 BauNVO Ferienhausgebiet/ Feriendorf (gegliedert in die Baufelder 5-1, 5-2, 5-3 und 5-4)

Zulässig ist maximal 1 Ferienhaus/ Wohneinheit Beherbergung

je 350 m² Grundstücksfläche in SO 5-3 und SO 5-4

je 900 m² Grundstücksfläche in SO 5-1 und SO 5-2.

Bei Ausführung als Baumhaus ist ein Baumhaus/Wohneinheit

Beherbergung je 400 m² Grundstücksfläche allgemein zulässig.

Die Anzahl der zulässigen Ferienhäuser/ Wohneinheiten ist für SO 5-1 und SO 5-2 und SO 5-3 und

SO 5-4 getrennt zu ermitteln und einzuhalten auf der Grundlage der jeweiligen Baugebietsfläche.

SO 6 § 11 (2) BauNVO Beherbergung, Gastronomie, Wassersport und Freizeitanlagen (gegliedert in die Baufelder 6-1 und 6-2).

Zulässig sind:

in SO 6-1 maximal 34 Wohneinheiten/ Zimmer Beherbergung

in SO 6-2 der Wassersportfunktion zugeordnet maximal 4 Wohneinheiten/ Ferienhäuser Beherbergung.

SO 7 § 11 (2) BauNVO Freizeitanlagen, Radwanderrastplatz und Caravanstellplatz

Zulässig sind maximal 10 Caravan-Stellplätze.

1.2.2 An den Steganlagen der Sondergebiete SO 1-1 und SO 2 sind Bootsanlegeplätze zulässig.

Innerhalb des Sondergebietes SO 2 sind Bootsanlegeplätze zulässig

- zugeordnet den schwimmenden Häusern an der Seeseite der mit

- schwimmenden Häusern belegten Steganlage (max. 16 Plätze)

- zusätzlich an einer separaten Steganlage (max. 20 Plätze).

1.2.3 Innerhalb der Sondergebiete SO 4 und SO 6-1 sind als Vergnügungsstätten nur Spielhallen und Diskotheken/ Musiklokale zulässig bis

zu einer Nutzfläche von insgesamt 120 m² je SO.

In allen anderen SO sind Vergnügungsstätten unzulässig.

1.2.4 Innerhalb der Sondergebiete SO 1 bis SO 7 ist das Dauerwohnen unzulässig.

1.2.5 Innerhalb der Sondergebiete SO 1-1, SO 4, SO 5-3, SO 5-4 und SO 6-1 sind der Hauptnutzung zugeordnete bzw. der Versorgung des

Gebietes dienende Einzelhandelsflächen und gewerbliche Dienstleistungen zulässig bis zu einer Einzelgröße von 60 m²

Verkaufsfläche je Verkaufsstelle bzw. 60 m² Nutzfläche für sonstige gewerbliche Nutzungen.

1.2.6 Innerhalb der Sondergebiete SO 1-1, SO 4, SO 5-3, SO 5-4 und SO 6-1 sind Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte zulässig. Diese sind

auf die zulässige Anzahl der WE/ Zimmer nach Festsetzung 1.2.1 anzurechnen. Durch Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte ist eine

Überschreitung der Anzahl der WE/ Zimmer um 2 WE in SO 5 und 2 WE/ Zimmer in SO 6 zulässig.

1.2.7 Innerhalb der Sondergebiete SO 5-3 und SO 5-4 und SO 6-1 ist die zeitlich befristete Errichtung von Caravanstellplätzen  ersatzweise

für die Folgenutzung zulässig.

Zulässig sind maximal   in SO 5-3       25 Caravanstellplätze

in SO 5-4       12 Caravanstellplätze  und

in SO 6-1       16 Caravanstellplätze.

Für die Dauer der befristeten Nutzung reduziert sich die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten um je 1 Wohneinheit je 1

Caravanstellplatz. Zeltstandplätze sind auch befristet unzulässig.

Die Nutzung Caravan ist ab Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren befristet.

Die Folgenutzung erfolgt entsprechend Festsetzung 1.2.1.

1.2.8 Innerhalb der Sondergebiete SO 1 bis SO 7 sind notwendige technische Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie der Nutzung

dienende Wege und befestigte Flächen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Steinmolen sind unzulässig.

1.2.9 Nebenanlagen nach § 14 BauNVO für Kleintierhaltung sind unzulässig.

Stellplätze nach § 12 BauNVO sind innerhalb der Sondergebiete SO 1-2, SO 1-3, SO 2 und SO 3 sowie im gesamten 20 m-Bereich

zur Uferlinie unzulässig.

Garagen nach § 12 BauNVO sind nur innerhalb des Sondergebietes SO 6-1 zulässig. Carports werden den Garagen im Sinne des

§ 12 BauNVO gleichgestellt.

Die Zulässigkeit von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO über die Festsetzung 1.2.8 hinaus sowie von Stellplätzen und Garagen nach

§ 12 BauNVO wird für die Sondergebiete SO 1 bis SO 7 wie folgt festgesetzt:

SO Nr. Nebenanlagen Stellplätze Garagen

SO 1-1 zulässig,auch auß.übGF zulässig,auch auß.übGF unzulässig

SO 1-2 unzulässig unzulässig unzulässig

SO 1-3 unzulässig unzulässig unzulässig

SO 2 unzulässig unzulässig unzulässig

SO 3 unzulässig unzulässig unzulässig

SO 4 zulässig,nur inn.übGF zulässig,nur inn.übGF unzulässig

SO 5 zulässig,auch auß.übGF zulässig,nur inn.übGF unzulässig

SO 6 zulässig,nur inn.übGF zulässig,auch auß.übGF zulässig,nur inn.übGF und nur in 6-1

SO 7 zulässig,nur inn.übGF zulässig,auch auß.übGF unzulässig

Hinweis: auß./ inn. übGF = außerhalb/ innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche

1.2.10 Entfällt.

1.2.11 Innerhalb der Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen TA 3 ist die Errichtung eines öffentlichen WC als Gebäude mit einer

Grundfläche von maximal 30 m² zulässig.

1.3 Maß der baulichen Nutzung

1.3.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird für die einzelnen Baugebiete wie folgt festgesetzt:

SO Nr. Bezugsfläche GR/ GRZ VG GF/ GFZ        Gesamthöhe

SO 1-1 landseitig der Uferlinie 800 m² I 300 m² 9,00 m

Steganlagen/Plattformen 600 m² - - -

schwimmende Häuser 550 m² II 800 m² 75,60 m DHHN2016

SO 1-2 Tauch- und Übungsriff 3.000 m² - - 75,60 m DHHN2016

SO 2 Steganlagen/Plattformen 5.000 m² - - -

schwimmende Häuser 2.400 m² II 3.600 m² 75,60 m DHHN2016

SO 4 landseitig der Uferlinie 1.300 m² I 800 m² 9,00 m

SO 5 5-1 / 5-2 0,4 I 0,4 80,00 m DHHN2016

zulässige GR für Einzelgebäude 

incl. Terrassen maximal 200 m²

5-3 / 5-4 0,4 I 0,4 80,60 m DHHN2016

SO 5 Caravan 0,3 I 0,1 80,60 m DHHN2016

SO 6-1 0,8 II 1,2 83,50 m DHHN2016

SO 6-2 0,8 I 0,8 80,60 m DHHN2016

SO 7 0,3 I 0,1 80,00 m DHHN2016

GR/ GRZ = Grundfläche/ Grundflächenzahl als Höchstmaß

VG = Anzahl Vollgeschosse als Höchstmaß

GF/ GFZ = Geschossfläche/ Geschossflächenzahl als Höchstmaß

Gesamthöhe als Höchstmaß:  Bezugspunkt für die Gesamthöhe ist das Höhensystem DHHN2016 bzw. im Böschungsbereich

landseitig für SO 1-1 die vorhandene Geländehöhe.

_____________________________________________________________________________________________

Zusätzlich wird in Sondergebiet SO 2 die Grundfläche von schwimmenden Einzelhäusern jeweils auf 150 m² für

Beherbergungsnutzungen und 200 m² für sonstige zulässige Nutzungen festgesetzt.

1.3.2 Im Sondergebiet SO 1-2 wird die Grundfläche (Sohlfläche) des offenen Bauwerks (Tauch- und Übungsriff) auf maximal 3.000 m²

begrenzt. Für das Bauteil über der Wasseroberfläche wird die Grundfläche auf 150 m² begrenzt.

1.3.3 Die Steganlagen und Plattformen innerhalb der Sondergebiete SO 1-1 und SO 2 über die Grundfläche der schwimmenden Häuser

hinaus sind auf die GR/ GRZ anzurechnen.

1.3.4 Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche (GR bzw. GRZ) gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO ist in folgendem Umfang zulässig:

SO 1-1 um 200 m²

SO 2 um 400 m²

SO 4 um 300 m²

In allen anderen SO ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche (GR bzw. GRZ) gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO unzulässig.

1.3.5 Die zulässige Gesamthöhe der Gebäude darf durch technisch erforderliche Anlagen/ Bauteile (z.B. Abgas-, Lüftungs- und Klimatechnik

sowie Solaranlagen usw.) um bis zu 0,50 m überschritten werden.

1.4 Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksfläche

1.4.1 Die schwimmenden Häuser und Bootsanlegeplätze an Steganlagen innerhalb der Sondergebiete SO 1-1 und SO 2 sind zu errichten

innerhalb der mit Baugrenzen festgelegten Baufenster. Zugänge zu den Steganlagen sind außerhalb der Baufenster zulässig.

1.4.2 Für das Sondergebiet SO 6-1 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und

einer Länge von mehr als 50 m. Für alle anderen Sondergebiete wird die offene Bauweise festgesetzt.

1.4.3 In den Sondergebieten SO 5-3 und SO 5-4 sind Gebäude als Einzelhaus, Doppelhaus oder Hausgruppe bis 4 Wohneinheiten/

Nutzungseinheiten zulässig. In den Sondergebieten SO 5-1 und SO 5-2 sind Gebäude nur als Einzelhaus zulässig.

1.4.4 Die Festsetzung der Baugrenzen erfolgt laut Planzeichnung. Eine Überschreitung der Baugrenze ist zulässig bis zu einer maximalen

Tiefe von 1,00 m, wenn die Breite des Bauteils unter 1/3 der zugehörigen Fassadenbreite beträgt.

1.4.5 Eine Bauweise mit Unterkellerung ist nur in Sondergebiet SO 6-1 zulässig.

1.4.6 Innerhalb des Sondergebietes SO 5 sind Ferienhäuser auch als Baumhäuser zulässig.

1.4.7 Uferstreifen und Zufahrten zum Uferstreifen sind für die Allgemeinheit und für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen am

Gewässer frei zugänglich zu halten.

1.5 Verkehrsflächen

1.5.1 Innerhalb des Sondergebietes SO 1-1 sind unter Anrechnung vorhandener Stellplätze mindestens 12 PKW-Stellplätze für die Nutzung

SO 1 zu errichten (Parken P6).

1.5.2 Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Parken werden errichtet

als öffentliche Parkstellfläche (P1 und P3 und P7) sowie

als private Parkstellfläche (P2 und P4 und P5).

1.5.3 Innerhalb der privaten Parkstellflächen sind die gemäß Stellplatzsatzung der Stadt für die Nutzung der Sondergebiete SO 2, SO 4,

SO 5, SO 6 und SO 7 notwendigen Stellplätze zu schaffen.

Darüber hinaus notwendige Stellplätze für die Sondergebiete SO 1-1 und SO 5 sind innerhalb der Sondergebiete zu errichten.

1.5.4 Innerhalb der öffentlichen Parkstellflächen sind 80 Stellplätze für die öffentliche Nutzung der Sondergebiete SO 1-3 und SO 3 und des

Gesamtstandortes (Gäste) zu schaffen.

1.6 Ver- und Entsorgungsanlagen

1.6.1 Das anfallende Schmutzwasser ist über dezentrale Anlagen ohne Anschluss an die öffentliche Kanalisation abzuleiten und zu

behandeln bzw. in Abflusslosen Sammelgruben zu sammeln und zu entsorgen.

1.6.2 Das anfallende Regenwasser der Gebäude und der befestigten Flächen ist direkt über den teildurchlässigen Schichtenaufbau oder in

seitlich angrenzende Grünflächen oder über geeignete Anlagen (Mulden) abzuleiten und flächig auf dem Grundstück zu versickern.

Eine Einleitung in die Vorflut des Grabens ist zulässig.

1.6.3 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

In das Grundbuch von Vetschau für die Gemarkung Laasow, Flur 2, ist die Eintragung nachfolgend festgesetzter Geh-, Fahr- u.

Leitungsrechte als beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu beantragen:

1.6.3.1  GFR 01 Innerhalb des Sondergebietes SO 1-1 werden Geh- und Fahrrechte zugunsten der Allgemeinheit in 4,00 m Breite, dauernd

zur Nutzung als Geh- und Fahrfläche zwischen Planstraße C und Steganlage festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gemäß

Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.2  GR 02 Innerhalb des Sondergebietes SO 1-1 werden Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit in der Breite der Steganlage, dauernd

zur Nutzung als Gehfläche auf der Steganlage festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag ohne Planzeichen und

mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.3  LR 03 Innerhalb des Sondergebietes SO 1-1 werden Leitungsrechte zugunsten der jeweiligen Versorgungsunternehmen, im

Bereich des GFR 01 in 4,00 m Breite, im Bereich des GR 02 in der Breite der Steganlage, dauernd zur Verlegung, Belassung

und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Trinkwasser und Elektroenergie festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt gemäß

Planeintrag im Bereich GFR 01 mit Planzeichen, im Bereich des GR 02 ohne Planzeichen und jeweils mit Bezeichnung des

festgesetzten Rechts.

1.6.3.4 LR 04 Innerhalb der Privaten Grünfläche GP1a, der Erschließungsfläche TA5 sowie des Sondergebietes SO 5-3 werden

Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgungsunternehmens in 4,00 m Breite, dauernd zur Verlegung, Belassung und

Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Trinkwasser festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.5 GR 05 Innerhalb des Sondergebietes SO 2 werden Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit in 15,00 m Breite, dauernd zur Nutzung

als Gehfläche zwischen Planstraße D und Steganlage festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.6  GR 06 Innerhalb des Sondergebietes SO2 werden Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit in 12,00 m Breite, dauernd zur Nutzung

als Gehfläche zwischen Planstraße E1 und Steganlage festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.7 GR 07 Innerhalb des Sondergebietes SO 2 werden Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit in 12,00 m Breite, dauernd zur Nutzung

als Gehfläche zwischen Planstraße E2 und Steganlage festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.8 GR 08 Innerhalb des Sondergebietes SO 2 werden Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit in der Breite der Steganlage, dauernd

zur Nutzung als Gehfläche auf der Steganlage - Seebrücke mit Aussichtsplattform - festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag ohne Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.9 LR 09 Innerhalb des Sondergebietes SO 6-1 werden Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgungsunternehmens in 4,00 m

Breite, dauernd zur Verlegung, Belassung und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Trinkwasser festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.10 LR 10 Innerhalb des Sondergebietes SO 6-1 werden Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgungsunternehmens

in 4,00 m Breite, dauernd zur Verlegung, Belassung und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Elektroenergie

festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.11 LR 11 Innerhalb des Sondergebietes SO 7 werden Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgungsunternehmens in

6,00 m Breite, dauernd zur Verlegung, Belassung und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Trinkwasser festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.3.12 LR 12 Innerhalb des Sondergebietes SO 7 werden Leitungsrechte zugunsten des jeweiligen Versorgungsunternehmens in 4,00 m

Breite, dauernd zur Verlegung, Belassung und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Trinkwasser festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt gemäß Planeintrag mit Planzeichen und mit Bezeichnung des festgesetzten Rechts.

1.6.4 Entfällt - wird ersetzt durch Festsetzungen 1.6.3.4 und 1.6.3.12

1.7 Grünflächen

1.7.1 Entfällt.

1.7.2 Innerhalb der öffentlichen und privaten Grünflächen sind notwendige technische Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie der Nutzung

dienende Wege und befestigte Flächen zulässig.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.1 Werbeanlagen

2.1.1 Innerhalb der privaten Verkehrsflächen Parken P4/ P5 ist die Errichtung von insgesamt einem Werbepylon/ Werbeaufsteller incl.

Gründungsbauwerk bis zu einer Höhe von 6,00 m zulässig. Der Werbepylon muss der Werbung für den touristischen Standort Laasow

dienen.

2.1.2 In den Sondergebieten ist die Errichtung von Werbeanlagen bis zu einer Einzelfläche von 5 v.H. der dazugehörigen Fassadenfläche

bzw. freistehend bis 4,00 m² für Gewerbetreibende am Ort der Leistung zulässig.

2.1.3 Unzulässig sind Werbeanlagen mit grellem oder ständig wechselndem Licht.

2.2 Gebäude, Dächer

2.2.1 Innerhalb der Sondergebiete SO 5, SO 6 und SO 7 sind Sattel-, Walm-, Pult- und Runddächer zulässig. Flachdächer sind

ausnahmsweise zulässig.

2.2.2 Innerhalb der Sondergebiete SO 1-1, SO 2 und SO 4 sind Sattel-, Walm-, Pult- und Runddächer sowie Flachdächer zulässig.

2.2.3 Die zulässige Dachneigung wird auf 22 - 52° festgesetzt. Abweichende Dachneigungen sind zulässig für Rund- und Flachdächer.

2.2.4 Die Dachdeckung ist als Ziegeldeckung (Farbton rot bis braun), als Metallprofildeckung (Farbton ohne Festsetzung), als Reetdach-

Deckung oder als Gründach zulässig. Für Abdichtungen der Flachdächer sind auch Bitumen- und Kunststoffbahnen zulässig.

2.2.5 Abweichende Dachformen, Dachneigungen und Dachdeckungen sind ausnahmsweise zulässig bei Errichtung von Gebäuden und

deren Dächern in historischen oder ethnischen Bauweisen.

2.3 Einfriedungen

2.3.1 Die Sondergebiete SO 5 und SO 7 zu angrenzenden Wohngrundstücken hin sowie die festgesetzten Flächen für Ver- und

Entsorgungsanlagen sind einzufrieden.

2.3.2 Zulässig sind darüber hinaus Einfriedungen für Nutzungen nach BbgCWPV , für Flächen gegenüber den öffentlichen

Straßenverkehrsflächen der Planstraße A und der Landesstraße L 524 sowie für Wirtschaftshöfe und Abfallsammelanlagen.

Innerhalb des 50 m-Bereiches zur Uferlinie sind Einfriedungen unzulässig.

2.3.3 Zulässig für Einfriedungen nach 2.3.1 und 2.3.2 sind Stabgitterzäune aus Metall, Holzzäune ohne Sockel und in Hecken eingezogene

Maschendrahtzäune bis zu einer maximalen Höhe von 1,60 m. Für die Einfriedung von Wirtschaftshöfen und Abfallsammelanlagen

sind auch Mauern aus Klinker oder verputztem Mauerwerk zulässig.

Bebauungsplan Nr. 01/2007 "Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser "
der Stadt Vetschau/Spreewald für den OT Laasow am Gräbendorfer See

3. Grünordnerische Festsetzungen

3.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur, Landschaft

3.1.1 Die Anlage von versiegelten Verkehrsflächen und Wegen ist auf das technisch erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

Der Versiegelungsgrad ist zu minimieren. Gehwege sind in wasser- und luftdurchlässiger Ausführung herzustellen.

3.1.2 Uferbefestigungen sind auf das technisch notwendige Maß zu beschränken. Vollflächiger Aus- bzw. Verbau ist nicht zulässig. 

Steinmolen sind unzulässig.

3.1.3 Die Terrassen an den Ferienhäusern sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen.

3.1.4 Die Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes ist zu minimieren. Die Festsetzung 1.6.2 ist maßgebend. 

3.1.5 Die Grabenbereiche sind einschließlich der Gehölzsäume zu erhalten und zu entwickeln. Eingriffe in die Gehölzsäume sind zulässig

für die Herstellung von Verkehrsflächen und Zufahrten sowie zur Gewährleistung der Gewässerunterhaltung.

3.1.6 Die Maßnahmenflächen sind unter Einbeziehung des vorhandenen Gehölzbestandes und Bepflanzung mit Bäumen, Baum- Strauch-

Hecken bzw. Strauchflächen und Krautsäumen naturnah zu erhalten, aufzuwerten und zu entwickeln. Die Funktion als Pufferbereich

mit Biotopverbundwirkung ist zu sichern:

M1 (GP1a): im Bereich des Leistungsrechtes (Breite 4,00 m):

Anlage eines Blühstreifens mit mehrjährigen Wildpflanzen (max. 1x Mahd im Jahr)

zwischen Leitungsrecht und Radweg H (Breite 4,00 - 4,90 m):

Anlage einer 2 reihigen Baum-Strauch-Hecke unter Einbeziehung vorhandener Gehölze mit vorgelagertem Krautsaum

und Anlage von 3 Kleinstrukturen (Lesesteinhaufen, Findlinge, Stubbenhaufen)

M1 (GP1b): Anlage einer 3 reihigen Baum-Strauch-Hecke im 6,00 m Bereich (westlich von TA1)

und einer einreihigen freiwachsenden Baum-Strauch-Hecke im 3 m Bereich (westlich und südlich des Parkplatzes P2)

M2a, b: Erhalt vorhandener Bäume, Entwicklung von Feuchtbereichen (Röhrichtbestände, Frisch-/Feuchtwiese, Grabentasche)

nach Realisierung des Grabenausbauprojektes der LMBV

M3: Erhalt des Gehölzstreifens mit Ergänzungspflanzungen im Bereich vorhandener Lücken

3.1.7 Im Sondergebiet SO 5 sind mindestens 15% der nicht baulich genutzten Freiflächen als extensives Offenland zu entwickeln.

Zusätzlich ist 1 Kleinstruktur (Lesesteinhaufen, Stubbenhaufen, Trockenmauern, Nistquartiere etc.) je angefangene 1.000 m²

Baugebietsfläche/ Baugrundstück herzustellen.

3.1.8 Als Ausgleich für die Beeinträchtigung der Biotope (Röhricht, Gewässer) ist die externe Ausgleichsmaßnahme A1 durchzuführen:

Gemarkung Laasow, Flur 1, Flurstück 676, Eigentümer: Stadt Vetschau/ Spreewald

Maßnahme: A1

- Sanierung des Dorfteiches Laasow am Dorfanger (Maßnahmeinhalte gemäß Maßnahmeblatt A1)

- Entkrautung und Entschlammung, ggf. Abdichtung des Standgewässers

- Aufwertung durch Ufersanierung, Gehölzbereinigung, Anpassung Bepflanzung

- Verbesserung der Wasserspeisung durch Einleitung von Regenwasser angrenzender Dachflächen

3.1.9 Als Ausgleich für Eingriffe in die Uferzone des Gewässers Gräbendorfer See und die Beseitigung von Schilfbeständen ist die externe

Ausgleichsmaßnahme A 2 durchzuführen:

Gemarkung Vetschau, Flur 2, Flurstück 278, Eigentümer: Stadt Vetschau/ Spreewald

Maßnahme: A2

- Renaturierung des Teiches an der Brandtemühle (Maßnahmeninhalte gemäß Maßnahmenblatt A2)

- Entkrautung, Wiederherstellung des Gewässerbettes

- Aufwertung durch Ufersanierung, Gehölzbereinigung (Auslichtung),

- Sicherung des Wasserzulaufes über Anschluss an Vetschauer Mühlenfließ

3.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Gewässern

3.2.1 Bestehende Baumreihen an den vorhandenen Erschließungswegen Nordseite Planstraße A2 und Nordseite Planstraße F sind zu

erhalten. Die Lücken bzw. abgehende Gehölze sind durch Ergänzungspflanzungen zu schließen (Baumabstand entsprechend

Bestand). Baumfällungen in diesen Baumreihen sind zulässig zur Herstellung von Leitungstrassen, Zufahrten und kreuzenden

Verkehrsflächen und bei entsprechender Ersatzpflanzung.

3.2.2 Innerhalb des Sondergebietes SO 5 sind für die bereits vorab erfolgte Inanspruchnahme von Gehölzen 1 Laubbaum und 141 m²

Gehölzfläche je angefangene 1.000 m² Baugebietsfläche/ Baugrundstück zu pflanzen.

Diese Pflanzungen sind durchzuführen innerhalb der Erhaltungsflächen (Planzeichen 13.2.2) bzw. Maßnahmenflächen

(Planzeichen 13.1). Innerhalb aller Sondergebiete sind für die Inanspruchnahme von noch bestehenden Gehölzen weitere

Ersatzpflanzungen vorzunehmen:

- für Bäume gemäß Gehölzschutzverordnung

- für nicht geschützte Obst-, Laubbäume und flächige Gehölzbestände im Verhältnis 1:1 oder alternativ 1 Laubbaum je 50 m²

Gehölzfläche.

3.2.3 Die im Bereich SO 6-1/ Planstraße F entfernten 12 Bäume sind im Bereich der an Planstraße F angrenzenden privaten Grünfläche zu

ersetzen.

3.2.4 Neu errichtete Stellplatzanlagen sind zur Verschattung und zur Minderung der Flächenaufheizung unter Berücksichtigung des

vorhandenen Baumbestandes mit Bäumen zu bepflanzen (1 Baum je 5 Stellplätze).

Die Pflanzungen nach Festsetzung 3.2.4 sind auf die Kompensationspflanzungen nach Festsetzung 3.2.13.1 und 3.2.13.2

anzurechnen.

3.2.5 Entfällt

3.2.6 Die Erschließungsfläche TA2 ist durch eine 3 reihige Baum-Strauchhecke zur Landschaft hin abzupflanzen.

Reihenabstand: 1, 50 m,  2 m breiter Krautsaum zur Grenze des Geltungsbereiches,  Gehölzdichte ohne Saum: 0,9 Gehölze/m²,

davon 6 % Baumanteil

3.2.7 Innerhalb der Sondergebiete sind gemäß GehölzSchVO des Landkreises Oberspreewald-Lausitz geschützte Gehölze außerhalb der

zulässigen Grundflächen von Gebäuden, Stellplätzen, Nebenanlagen und Verkehrsflächen zu erhalten.

3.2.8 Die Rasenflächen sind als nährstoffarmes extensives Offenland mit jährlich zwei- bis dreimal Mahd und Abtransport des Mähgutes zu

erhalten und zu entwickeln.

3.2.9 Platzsituationen, Wendebereiche an Anliegerwegen und Grünflächen in Gebäudegruppen innerhalb der Sondergebiete sind mit

Pflanzmaßnahmen zu gestalten.

3.2.10 Die im Plan gekennzeichneten Waldflächen sind zu erhalten und durch Unterpflanzung des Waldsaumes aufzuwerten.

3.2.11 Die in Sondergebiet SO 2 vorhandenen Röhrichtbereiche sind zu erhalten.

Die Beseitigung von Röhricht ist in SO 2 zulässig zur Herstellung von 4 Zugängen zu den Steganlagen und für technische Anlagen

für die Steganlagen bis zu einem Gesamtmaß von 40 m Uferlänge.

3.2.12 Die Beseitigung des Röhrichtgürtels ist in SO 3 zulässig.

3.2.13 Verkehrs- und Erschließungsflächen - Kompensation

3.2.13.1   Als Kompensation für jeweils angefangene 100 m² Neuversiegelung innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenräume und

Parkstellflächen) ist ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind auszuführen innerhalb der öffentlichen

Verkehrsflächen an den mit Planzeichen 13.2 PlanZV zum Anpflanzen von Bäumen festgesetzten Standorten.

3.2.13.2   Als Kompensation für jeweils angefangene 100 m² Neuversiegelung innerhalb der privaten Verkehrsflächen (Parkstellflächen) ist ein

einheimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind auszuführen innerhalb der privaten Verkehrsflächen.

3.2.13.3   Als Kompensation für jeweils angefangene 100 m² Neuversiegelung innerhalb der Erschließungsflächen (Ver- und

Entsorgungsflächen TA) ist ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Baumpflanzungen sind auszuführen soweit möglich

innerhalb der Erschließungsflächen und für den verbleibenden Anteil außerhalb des Plangebietes (in den externen Maßnahmeflächen

A 3.1 - A 3.6).

3.2.14 Innerhalb der Sondergebiete ist je angefangene 100 m² Neuversiegelung ein einheimischer Laubbaum zu pflanzen. Grundflächen

innerhalb von Wasserflächen mit in der Wasserfläche gegründeten bzw. schwimmenden Häusern und Nebenanlagen (Steganlagen

und Plattformen) sind voll auf die Neuversiegelung anzurechnen.

3.2.15 Ersatzweise ist für die Pflanzung von Laubbäumen nach Festsetzung 3.2.13 und 3.2.14 zulässig die Pflanzung von 2 Obstbäumen je

Laubbaum.

3.2.16 Ausgleichspflanzungen von Bäumen nach Festsetzung 3.2.14 sind für alle Sondergebiete bis zu einem maximalen Anteil von 1/3 je

SO innerhalb des Plangebietes, für den verbleibenden Anteil von minimal 2/3 je SO außerhalb des Plangebietes (in den externen

Maßnahmeflächen A 3.1 - A 3.6) durchzuführen.

3.2.17 Für alle Pflanzmaßnahmen, die aufgrund grünordnerischer Festsetzungen durchgeführt werden, gelten folgende Pflanzqualitäten:

- Laubbäume, Hochstamm 3 x verschult StU 12 - 14 cm (StU 14 -16 cm im Bereich der Planstraßen)

- Obstbäume, Hochstamm mit Kronenansatz bei 160 bis 180 cm, 7cm StU.

3.2.18 Für alle Pflanzmaßnahmen, die aufgrund grünordnerischer Festsetzungen durchgeführt werden, sind gebietsheimische Bäume und

Sträucher der Pflanzliste (Festsetzung 3.3) zu verwenden.

3.3. Pflanzliste:

Bäume (B): Sträucher (S): Kletterpflanzen:

Acer campestre (Feldahorn) Cornus mas (Kornelkirsche) Clematis vitalba (Waldrebe)

Acer platanoides (Spitzahorn) Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) Hedera helix (Efeu)

Alnus glutinosa (Schwarzerle) Corylus avellana (Strauchhasel) Humulus lupulus (Hopfen)

Betula pendula (Birke) Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Lonicera periclymenum (Wald-Geißblatt)

Carpinus betulus (Hainbuche) Frangula alnus (Faulbaum)

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn (B/S)

Fagus sylvatica (Rotbuche) Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)

Fraxinus excelsior (Esche) Prunus spinosa (Schlehe)

Quercus robur (Stieleiche) Rhamnus catharticus (Kreuzdorn)

Quercus petraea (Traubeneiche) Ribes rubrum  (Rote Johannisbeere)

Prunus avium (Vogelkirsche) Rosa canina  (Hundsrose)

Prunus mahaleb (Weichsel) Rubus fruticosus  (Brombeere)

Prunus padus (Frühe Traubenkirsche)  Rubus caesius  (Ackerbrombeere)

Pyrus communis  (Wildbirne)  Rubus idaeus  (Himbeere)

Salix caprea  (Sal-Weide) Salix purpurea  (Purpur - Weide)

Salix aunta  (Ohr-Weide)  Sambucus nigra  (Schwarzer Holunder)

Salix cineria  (Grauweide)  Viburum opulus (Gemeiner Schneeball)

Salix fiagilis  (Bruchweide)  

Sorbus aucuparia  (Eberesche) 

Sorbus aria  (Mehlbeere)  

Sorbus torminalis  (Elsbeere) 

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus laevis (Flatterulme)

HINWEISE

H1 Das Plangebiet berührt die Bodendenkmale 80013, 80014 und 80017 sowie mehrere Fundplätze (siehe Beiplan zum BP).

Eine Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde gem. § 9 (1) Nr. 5 BbgDSchG bzw. eine Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

gem. § 20 (1) BbgDSchG ist erforderlich. Archäologische Maßnahmen sowie archäologische Dokumentationen sind in organisatorischer

und finanzieller Verantwortung des Veranlassers der Maßnahme durchzuführen.

Dies ist bei entsprechenden finanziellen und terminlichen Planungen zu berücksichtigen. Bodenfunde sind melde- und

dokumentationspflichtig (BbgDSchG). Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen,

Holzpfähle oder  -bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem

Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischem Landesmuseum (Außenstelle Cottbus) oder der unteren

Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).

Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf einer Woche nach Anzeige in unverändertem Zustand

zu erhalten (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG) und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen.

H.2 Bei Auffinden von Munition, Munitionsteilen und anderen Kampfmitteln gelten im Plangebiet die Bestimmungen der

Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV vom 23.11.1998, veröffentlicht in GVBl II Nr. 30 vom 14.12.1998.

Danach ist es verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist unverzüglich der nächsten

örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. Bei Notwendigkeit ist für Bauvorhaben eine Bescheinigung zur

Kampfmittelfreiheit beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde.

H.3 Vorhandener Mutterboden ist gem. § 202 BauGB sowie nach DIN 18 300 und DIN 18 915 ordnungsgemäß zwischenzulagern und

wiederzuverwenden.

H.4 Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen in und an Gewässern (Grabenbereiche und Seeufer) bedarf der

Genehmigung der unteren Wasserbehörde. Die Errichtung von Brücken, Durchlässen und Verrohrungen an Gewässern bedarf der

wasserrechtlichen Genehmigung.

Zusätzlich sind für zulässige Bebauungen im 50 m-Bereich zur Uferlinie des Gräbendorfer Sees zu beachten die Nebenbestimmungen

und Auflagen der Entscheidung der uNB vom 23.04.2018 zu naturschutzrechtlichen Ausnahmen vom Bauverbot.

H.5 Durch das Plangebiet verläuft der an die Vorflut angeschlossene wasserführende Graben L 014, der als Gewässer II. Ordnung der

Unterhaltspflicht des Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau" unterliegt.

Gemäß § 84 (6) BbgWG sind Gewässerunterhaltungsstreifen in einer Mindestbreite von 5 m von Bebauung freizuhalten.

Die Errichtung von Befestigungen und Wegen sowie Bepflanzungen im 5 m- Bereich sind mit dem WuBV abzustimmen.

H.6 Der Gräbendorfer See ist nicht als schiffbares Gewässer klassifiziert. Nutzungen für Bootsverkehr jeglicher Art unterliegen damit dem

Einzelgenehmigungsverfahren nach Wasserrecht über die untere Wasserbehörde und zu naturschutzrechtlichen Belangen über die

untere Naturschutzbehörde.

H.7 Wasserrechtliche Erlaubnisse zur Ableitung bzw. Behandlung von Schmutz- und Niederschlagswasser sind entsprechend der

gesetzlichen Erfordernisse im bauordnungsrechtlichen Verfahren bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Die erlaubnisfreie

Grundwasserentnahme für Brunnen bedarf gemäß § 56 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) der Anzeigepflicht.

Der Bau eines Brunnens ist bei der unteren Wasserbehörde 1 Monat vor Beginn der Errichtung anzuzeigen.

H.8 Im Plangebiet vorhandene Leitungs- und Kabelführungen haben Bestandsschutz. Für alle baulichen Maßnahmen, insbesondere bei

Erdarbeiten, sind die entsprechenden Sicherheits- und Abstandsforderungen nach geltenden technischen Vorschriften einzuhalten. Dies

gilt insbesondere für die im nordwestlichen Plangebiet verlaufende Mittelspannungsfreileitung (20 kV) der Envia Mitteldeutsche

Energie AG. Zu beachten ist der Schutzstreifen von 15 m Breite (7,5 m zu beiden Seiten der Freileitung).

H.9 Im Plangebiet gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Vetschau/ Spreewald vom 11.11.2004, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt

Vetschau/ Spreewald am 18.12.2004). Ausbauregelquerschnitte von Planstraßen sind als gesonderte Anlage dem BP beigefügt.

H.10 Am westlichen Plangebietsrand verläuft die Landesstraße L 524. Das Bebauungsverbot im 20 m - Bereich ab äußerer befestigter

Fahrbahnkante der L 524 sowie das Verbot zur Herstellung von Zufahrten nach § 24 (1) und (2) BbgStrG sind einzuhalten.

Bis zu einem Abstand von 40 m von der äußeren befestigten Fahrbahnkante sind bauliche Anlagen durch den Landesbetrieb

Straßenwesen zustimmungspflichtig. Bauliche Anlagen (Einfriedungen, Verkehrsanlagen) dürfen erst in einem Mindestabstand von 4,50

m von der äußeren befestigten Fahrbahnkante errichtet werden.

H.11 Zuständig für die Abfallentsorgung ist der KAEV „Niederlausitz". Die Vorgaben betreffend die Abfallbeseitigung sowie die Einrichtung

von Abfallsammelplätzen sind dem Plan als gesonderte Anlage beigefügt.

H.12 Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Verordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zum Schutz von Bäumen und Hecken,

(GehölzSchVO LK OSL). Eingriffe in geschützte Gehölze bedürfen der Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde.

H.13 Die Entnahme von Bäumen und Gehölzen ist auf allen Flächen ausschließlich außerhalb der Vegetations-, Brut- und  Nistzeiten, also

außerhalb des Zeitraumes vom 01. März bis zum 30. September zulässig.

H.14 Im Plangebiet sind geschützte Biotope vorhanden. Eingriffe bzw. Beeinträchtigungen geschützter Biotope bedürfen gem. § 67

BNatSchG einer naturschutzrechtlichen Ausnahme bzw. Befreiung durch die untere Naturschutzbehörde.

H.15 Nist- und Brutplätze sowie Lebensstätten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, insbesondere von geschützten

Vogelarten und Fledermäusen, sind, sofern sie angetroffen werden, zu schützen. Dies gilt insbesondere für die Änderung und den

Abriss von Gebäuden, die Inanspruchnahme von Gehölzen und Schilfbereichen sowie für Baumfällungen.

Sofern Lebensstätten besonders geschützter Arten betroffen sind, ist die weitere Verfahrensweise direkt mit der unteren

Naturschutzbehörde abzustimmen.

H.16 Zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den Schutzbelangen des SPA- Gebietes (SPA- Gebiet Nr. 7031) sind auf der Grundlage der

SPA- Verträglichkeitsprüfung vom 09.04.2011 (siehe Anlage) Regelungen und deren Umsetzung erforderlich (Übernahme aus der

SPA- Verträglichkeitsprüfung).

Die rechtliche Sicherung dieser Regelungen erfolgt in Form der schriftlichen Vereinbarung der Kommunen und Landkreise, die Anrainer

am Gräbendorfer See sind, vom 20.04.2018 (letzte Unterschrift) zur Umsetzung der SPA-Verträglichkeit.

H.17 Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des gem. §§ 149 und 151 BBergG bestätigten Bergwerksfeldes Gräbendorf (31-0155) sowie

des nach § 7 BbergG erteilten Erlaubnisfeldes Forst (11-1563). Im Gebiet besteht gemäß Lagerstättengesetz eine Anzeige- und

Dokumentationspflicht bei geplanten Bohrungen, Erkundungen und Aufschlüssen gegenüber dem Landesamt für Bergbau, Geologie

und Rohstoffe.

H.18 Für Teile des Plangebietes (innerhalb der Grenzen des Abschlussbetriebsplanes) besteht aktuell noch Bergaufsicht. Solange

Bergaufsicht besteht, sind jegliche Bautätigkeiten beim LBGR anzeige- und zustimmungspflichtig. Seitens des bergrechtlich

Verantwortlichen (LMBV) ist eine bergbauliche Stellungnahme abzufordern.

Die Sanierung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Flächenfreigabe seitens der LMBV kann vor Beendigung der Bergaufsicht

dennoch erfolgen auf der Grundlage der vorliegenden geotechnischen Stellungnahme vom 07.03.2011 (siehe Anlage). Gegen die

Nutzungen gemäß BP bestehen demnach aus geotechnischer Sicht keine Versagensgründe.

Für alle Vorhaben sind, auch über die Beendigung der Bergaufsicht hinaus, folgende Hinweise zu beachten:

a) Uferbereiche sind durch Abschiebung und Aufschüttung teilweise überformt. Eine Beurteilung als gewachsener Boden bedarf daher

immer der Einzelfallprüfung.

b) In der Planzeichnung dargestellt mit Planzeichen 15.11 PlanzV sind die Sicherheitsbereiche landseitig < 10 m zur

Böschungsoberkante bzw. < 50 m zur Böschungsoberkante.

c) Sicherheitsbereich 50 m/ Flächen < 50 m zur Böschungsoberkante: Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen zu treffen (Gründungs- und Sicherungsmaßnahmen) und besondere bautechnische Gutachten zu erstellen

(geotechnische Untersuchungen und Nachweise zur Standsicherheit) erforderlich sein kann - generelle Prüfungspflicht

d) Sicherheitsbereich 10 m/ Flächen < 10 m zur Böschungsoberkante: Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere

bauliche Vorkehrungen zu treffen (Gründungs- und Sicherungsmaßnahmen) und besondere bautechnische Gutachten zu erstellen

(geotechnische Untersuchungen und Nachweise zur Standsicherheit) zwingend erforderlich ist - generelle Gutachtenpflicht

e) Unter „Bebauung“ ist zu verstehen die Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie von Flächenbefestigungen (Straßen,

Parkplätze, Wege, Terrassen), die Änderung von Böschungen und das Verlegen von Leitungen.

f) Die geotechnischen Untersuchungen und Nachweise müssen durch einen Sachverständigen für Böschungen (SfB) erstellt werden.

g) Aufschüttungen und Abgrabungen im Sicherheitsbereich 50m sind nur zulässig zur Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen,

nicht jedoch zur Egalisierung oder Modellierung von Geländeflächen. Eingriffe in Böschungen, insbesondere auch unterhalb der

Wasserfläche, sind gutachterlich zu bewerten.

h) Innerhalb des Sicherheitsbereiches 50 m ist die LMBV grundsätzlich in die technische Planung einzubeziehen und im

bauordnungsrechtlichen Verfahren zu beteiligen. Unterlagen und Nachweise der geotechnischen Untersuchungen sowie die geplante

Tragwerkskonstruktion sind dabei der LMBV mbH zur Einsicht einzureichen.

i) Aus Gründen der Böschungsstandsicherheit ist der im Bereich SO 1-1 südwestlich der Steganlage im Untergrund unterirdisch

vorhandene Stützkörper/ Steinverbau nicht zu beschädigen bzw. zu entfernen.

H.19 Das Vorhaben liegt im Bereich des abgeschlossenen Grundwasseranstieges nach vorheriger bergbaulich beeinflusster

Grundwasserabsenkung. Der Grundwasserstand wird mit 67,0 - 67,5 m über NHN (Frühjahr 2008) angegeben. Schwankungen des

Grundwasserspiegels sowie die Bildung von schwebendem Grundwasser sind zu berücksichtigen.

Es ist mit saurem und/ oder sulfathaltigem Grundwasser zu rechnen. Der Wasserchemismus ist zu beachten.

H.20 Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe sind aktive und inaktive Anlagen der LMBV mbH vorhanden (verwahrte bzw. durch Geogitter

gesicherte Brunnen, verwahrte und aktive Grundwassermessstellen, Trigonometrischer Punkt, Höhenfestpunkt).

Die Anlagen (siehe aktualisierte Liste als gesonderte Unterlage 03.4a) dürfen nicht beschädigt werden. Die Zugänglichkeit ist jederzeit

zu gewährleisten. Baumaßnahmen über bzw. im Umfeld von verwahrten bzw. unverwahrten Anlagen sind mit der LMBV mbH

abzustimmen (siehe geotechnische Stellungnahme).

Bestehende Grundwassermessstellen dürfen nicht überbaut werden. Für den späteren Rückbau ist zusätzlich eine Baufreiheit von

umlaufend 10 m zu gewährleisten.

H.21 Zum Ausgleich der innerhalb des Plangeltungsbereiches durch zulässige Bebauungen und Nutzungen entstehenden Eingriffe sind

externe Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereiches erforderlich. Die externen Ausgleichsmaßnahmen sind in

gesonderten Maßnahmeblättern als Anlage 01.2a zum Umweltbericht beschrieben und im Übersichtsplan mit zugehörigen Flurangaben

dargestellt.

H.22 Insbesondere für die Kompensationsmaßnahmen gilt der „Gemeinsame Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und

des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von

Gehölzen in der freien Landschaft“.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Verfahrenshinweis

Zu den Verfahrensvermerken im Einzelnen betreffend das Verfahren zur Aufstellung des Urplanes 2012 sowie zur Aufstellung der 1. Änderung

des Bebauungsplanes wird auf die jeweiligen Plandokumente verwiesen.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Verfahrensmerke der Altverfahren wird hiermit bestätigt.

....................................................... .....................................................

Ort, Datum Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

2. Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald hat in ihrer Sitzung am 18.05.2017 die Einleitung des Verfahrens zur

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/2007 "Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser" für den OT Laasow gemäß § 2 (1) Satz 1

BauGB  beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 14.06.2017 im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/ Spreewald bekannt gemacht.

...................................................... . .....................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

3. Verfahrenshinweis

Die Einleitung des Verfahrens mit Beschluss vom 18.05.2017 erfolgte somit vor der Rechtswirksamkeit der Änderung des BauGB durch

Artikel 6 des Gesetzes vom 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298).

4. Plananzeige

Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle, die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, der Landkreis

Oberspreewald-Lausitz sowie weitere Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 29.03.2017 beteiligt und zur Abgabe einer

Stellungnahme aufgefordert worden.

...................................................... .....................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

4. Auslegung Planvorentwurf

4.1 Der Planvorentwurf zur 2. Änderung des  Bebauungsplans (Stand Juli 2017) mit Plandokument, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und

den Textlichen Festsetzungen - Teil B, und Planbegründung wurde zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Behörden

und Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden gemäß § 4 (1) BauGB zur Auslegung bestimmt.

4.2 Die öffentliche Auslegung wurde am 12.07.2017 im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/ Spreewald bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass

Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können.

4.3 Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle sowie die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 18.07.2017 über die Offenlage informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert.

4.4 Der Vorentwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplans, bestehend  aus der Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen - Teil B

sowie der Begründung und allen weiteren Anlagen, hat gemeinsam mit dem Urplan 2012 und den vorliegenden umweltrelevanten

Stellungnahmen in der Zeit vom 20.07.2017 bis einschließlich 21.08.2017 während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegen.

4.5 Die zum Planvorentwurf eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit/ Bürger, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

wurden geprüft und in das weitere Verfahren zur Erarbeitung des Planentwurfes eingestellt.

..................................................... .......................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

5. Änderung Geltungsbereich und Auslegung Planentwurf

5.1 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald hat in ihrer Sitzung am 04.12.2017 die Änderung des Geltungsbereiches

der 2. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.

5.2 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald hat in ihrer Sitzung am 04.12.2017 den Planentwurf zur 2. Änderung des

Bebauungsplans (Stand Oktober 2017) mit Plandokument, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen -

Teil B und Planbegründung gebilligt sowie den Planentwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und

Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden gemäß § 4 (2) BauGB zur Auslegung bestimmt.

5.3 Die Änderung des Geltungsbereiches und die öffentliche Auslegung wurden am 15.12.2017 im Amtsblatt für die Stadt Vetschau/ Spreewald

bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht

werden können. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung wurde zusätzlich in das Internet eingestellt vom 15.12.2017 bis einschließlich

05.02.2018.

5.4 Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle sowie die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange und die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 03.01.2018 über die Offenlage informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert.

5.5 Der Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplans, bestehend  aus der Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen - Teil B

sowie der Begründung und allen weiteren Anlagen, hat gemeinsam mit dem Urplan 2012 und den vorliegenden umweltrelevanten

Stellungnahmen in der Zeit vom 04.01.2018 bis einschließlich 05.02.2018 während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegen.

Der Planentwurf wurde gemeinsam mit dem Urplan 2012 und den vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen zusätzlich in das Internet

eingestellt vom 02.01.2018 bis einschließlich 06.02.2018.

5.6 Die erneute öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB zur Beteiligung der Öffentlichkeit/ Bürger wurde am 14.03.2018 im Amtsblatt für die

Stadt Vetschau/ Spreewald mit ergänzenden Angaben zu den externen Ausgleichsmaßnahmen bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass

Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können.

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung wurde zusätzlich in das Internet eingestellt vom 14.03.2018 bis einschließlich 23.04.2018.

5.7 Der Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplans, bestehend  aus der Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen - Teil B

sowie der Begründung und allen weiteren Anlagen, hat gemeinsam mit dem Urplan 2012 und den vorliegenden umweltrelevanten

Stellungnahmen in der Zeit vom 22.03.2018 bis einschließlich 23.04.2018 während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegen.

Der Planentwurf wurde gemeinsam mit dem Urplan 2012 und den vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen zusätzlich in das Internet

eingestellt vom 20.03.2018 bis einschließlich 24.04.2018.

....................................................... .....................................................

Ort, Datum Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

6. Abwägungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald hat die zur Offenlage Planentwurf eingegangenen Stellungnahmen der

Öffentlichkeit/ Bürger, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in ihrer Sitzung am ……….……….2018 geprüft und abgewogen.

Das Ergebnis ist am …………….…...2018 mitgeteilt worden.

....................................................... .....................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

7. Satzungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/ Spreewald hat am ………..……..2018 die 2. Änderung des Bebauungsplanes

(Stand: Mai 2018), bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen - Teil B, gem. § 10 (1) BauGB als

Satzung beschlossen. Die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes wurde mit Beschluss vom gleichen Datum gebilligt.

Hinweis:

Eine Genehmigung der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes durch die höhere Verwaltungsbehörde ist gemäß § 10 (2) BauGB

nicht erforderlich, da der Plan gem. § 8 (2) Satz 1 BauGB aus dem rechtswirksamen FNP entwickelt wurde.

................................................ ............................................................

Ort, Datum Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

8. Ausfertigung

Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand: Mai 2018), bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und den

Textlichen Festsetzungen - Teil B, wird hiermit ausgefertigt.

Das Plandokument wird, zusammenfassend die Inhalte des Urplanes 2012 sowie der 1. Änderung zum Bebauungsplan und der

2. Änderung zum Bebauungsplan, als Gesamtdokument neu ausgefertigt.

..................................................... .......................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

9. Bekanntmachung

Der Beschluss der 2. Änderung zum Bebauungsplan als Satzung, sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden

von jedermann eingesehen werden kann und wo über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ............................ im Amtsblatt für die

Stadt Vetschau/ Spreewald bekannt gemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen

(§ 214 (1) und (2) und (3) und (4) BauGB in Verbindung mit § 215 (2) BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen

von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist mit Bekanntmachung in Kraft getreten.

................................................ ............................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

10. Satzungsvermerk

Satzung der Stadt Vetschau/ Spreewald über die 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 01/2007 "Ferien, Wassersport und 

schwimmende Häuser" für den OT Laasow

Gemäß § 10 (1) BauGB hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald die 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 01/2007

"Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser" für den OT Laasow, bestehend aus Planzeichnung - Teil A und den Textlichen Festsetzungen

- Teil B, für das Gebiet, welches begrenzt wird durch

- die festgesetzte Teilungslinie innerhalb der Flurstücke 40 und 41 im Süden,

- die festgesetzte Teilungslinie innerhalb des Flurstückes 40 (Wasserflächen) im Südosten,

- die festgesetzte Teilungslinie innerhalb der Flurstücke 40, 41 und 45 im Osten,

- die festgesetzte Teilungslinie innerhalb des Flurstückes 45 im Nordosten,

- die westliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 44 und die festgesetzte Teilungslinie innerhalb des Flurstückes 43 im Norden,

- die östliche Flurstücksgrenze und die festgesetzten Teilungslinien innerhalb des Flurstückes 27 sowie die westliche Flurstücksgrenze der

Flurstücke 27 und 762 im Nordwesten,

- die südliche Flurstücksgrenze der Flurstücke 762 und 29,

- die westliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 42 und die nördliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 35, die festgesetzte Teilungslinie

innerhalb der Flurstücke 666 und 763 sowie die westliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 666 im Westen  und

- die festgesetzte Teilungslinie innerhalb des Flurstückes 666 im Süden

(Flurstücke der Gemarkung Laasow, Flur 2) als Satzung beschlossen.

Die Satzung hat den Stand Mai 2018.

..................................................... .......................................................

Ort, Datum, Siegelabdruck - Unterschrift

Der Bürgermeister

11. Katastervermerk (vermessungs- und katasterrechtliche Bescheinigung)

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom …. …. ………. und weist die planungsrelevanten

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.  Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch

eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Cottbus, den ...................................              Stempel/ Unterschrift Vermessungsstelle

Liegenschaftskarte der Stadt Vetschau/ Spreewald, Gemarkung Laasow, Flur 2

Höhenbezug: DHHN 2016

Lagebezugssystem: ETRS 89

(Plot vom 31.05.2018)

Planungsgemeinschaft

Lange + Kirchbichler

Dipl.-Ing. Uwe Kirchbichler Beratender Ingenieur BBIK

Linnestraße 11 a, 03050 Cottbus, Tel./Fax: 0355 - 430 32 80 / 81, Email: IB.Kirchbichler@t-online.de

Stand

Planverfasser

2. Änderung Bebauungsplan Nr. 01/2007
"Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser"
(Gesamtdokument für Urplan, 1. Änderung, 2. Änderung)

Satzungsfassung (Mai 2018)

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Andree Böger

Ulmenweg 6, 14641 Nauen Tel.: 03321/454068 Fax: 03321/454097 E-Mail: vermessung@boegernet.de

Lagesystem ETRS 89 / Höheneinordnung DHHN2016
(Stand Kataster: 04.04.2017,   örtliche Aufnahme: 26.06.2017)

Stadt Vetschau/ Spreewald
OT Laasow am Gräbendorfer See
Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL)
Land Brandenburg

Vorhaben-

bezeichnung

Amtlicher

Lageplan

Das Plandokument besteht aus Blatt 01 und Blatt 02.

Blatt 01 - Teil A Planzeichnung mit Legende, Übersichtsplan, Koordinaten des

Geltungsbereiches

Blatt 02 - Teil B Textliche Festsetungen, Hinweise, Rechtsgrundlagen, Übersichtsplan und

Flurstücksangaben zu externen Ausgleichsmaßnahmen, Verfahrensvermerke Blatt 02
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